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Zusammenfassung
Wir sind heute gewohnt, unter Schuld die moralische oder strafrechtliche Verant-
wortung des einzelnen T€aters f€ur vorwerfbare Entscheidungen zu verstehen, auf
die mit Strafe oder sozialen Sanktionen reagiert wird. Wenn hingegen von
kollektiver Schuld die Rede ist, dann wird dies in der Regel entweder als eine
abk€urzende Redeweise verstanden, die die moralische und rechtliche Schuld
vieler Einzelner zusammenfasst, oder als eine primitive Denkweise beurteilt,
die unsinnigerweise Personen nicht aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen,
sondern als Mitgliedern einer Familie, Ethnie oder Nation eine Schuld an etwas
zuschreibt, das zu verhindern gar nicht in ihrer Macht lag. Der Artikel behandelt
wichtige Ver€anderungen der Schuldsemantik seit der Antike bis zum heutigen
Verst€andnis persönlicher Schuld im moralischen und rechtlichen Bereich. Im
letzten Teil geht es um die Schwierigkeiten, die sich aus der modernen Individua-
lisierung und Moralisierung des Schuldbegriffes sowohl f€ur die Alltagspraxis als
auch f€ur den angemessenen Umgang mit kollektiven Verbrechen ergeben.
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1 Einleitung

Wenn heute gesagt wird, A sei schuld an x, kann das je nach Kontext Unterschied-
liches bedeuten. Es kann eine Aussage dar€uber sein, durch was oder wen ein
bestimmtes Übel bewirkt wurde (die Hagelschauer sind schuld an den Straßensch€a-
den), die Aussage kann sich aber auch auf die moralische und rechtliche Zurechen-
barkeit einer Normverletzung und auf eine sich daraus ergebende Vorwerfbarkeit,
Strafbarkeit oder Haftbarkeit beziehen. Eine Schuld, die als Befleckung, Makel
oder Bewusstsein einer kollektiven Korrumpiertheit besteht und nach Versöhnung
oder „Reinigung von dem Bösen“ verlangt, ist in s€akularen Kontexten hingegen
nahezu unverst€andlich geworden. Das hat semantische Gr€unde. Wenn wir es heute
f€ur unsinnig halten, uns oder andere als schuldig f€ur etwas zu betrachten, wof€ur wir
nichts können, dann verstehen wir unter Schuld etwas, was uns persönlich vorzu-
werfen ist und worauf, je nach Kontext, mit sozialen Sanktionen, Strafe oder
Haftungsverpflichtungen reagiert werden kann. Vorwerfbar ist einem Menschen
nur das, was auch in seiner Macht liegt; und das ist, nach einer verbreiteten Ansicht,
doch letztlich alles, was Menschen tun, sofern sie weder geisteskrank sind noch
Zwang unterliegen. Die moderne Semantik der Schuld geht von einem Verst€andnis
des Menschen als Einzelnem aus, der frei „ohne Vorbelastung aus reiner Unschuld
heraus handelt“ und sich seine Schuld selbst zuzuschreiben hat – und nicht etwa
einer Verschuldung, die seiner Existenz vorausliegt (Gr€atzel 2004, S. 26). Sie
gr€undet auf dem modernen Bild des Menschen als eines unabh€angigen und autono-
men Individuums. In der griechischen Antike, der j€udisch-christlichen Tradition und
vielen anderen Traditionen hingegen geht man von einem Menschenbild aus, das in
ungleich st€arkerem Maße die nichtautonome, nichtautarke Seite eines Menschen
betont, der stets eine Vorgeschichte hat, nicht unbelastet und in Unschuld geboren
wird, sondern mit seinem Menschsein oder seiner sozialen Identit€at auch die Last
einer ererbten Schuld zu tragen hat, die einer kollektiven Versöhnung und Vergebung
bedarf. Die Psychologie und Semantik der Schuld wandelt sich mit dem Menschen-
bild und dem Verst€andnis dessen, was dem Menschlichen vorausliegt, etwa Götter,
Vorfahren oder die Natur im weitesten Sinne.

Der deutsche Begriff der Schuld hat einen weiteren Begriffsumfang als seine
englischen und französischen Entsprechungen. Er bezeichnet erstens die Verpflich-
tung, eine empfangene Gabe zur€uckzuzahlen (ὀφείλω, debere, debt, dette), zweitens
den Menschen in seiner Eigenschaft eines Urhebers eines Übels oder Unrechts
(αἴτιος, auctor, author, auteur), und drittens ein schuldhaftes Fehlverhalten, das in
einem vorwerfbaren Verstoß gegen eine moralische Regel besteht (ἁμαρτία, culpa,
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blame, guilt, faute, culpabilité). Obgleich diese Bedeutungen in den meisten Sprachen
durch unterschiedliche Begriffe ausgedr€uckt werden, wurden sie in der Kul-
turgeschichte seit jeher in einen Zusammenhang gebracht, aus dem sich die Seman-
tik und Psychologie der Schuldzuschreibungen ergibt. Schuld bezieht sich sowohl
auf die kausale Urheberschaft von Normverletzungen als auch auf die Zurechenbar-
keit und Vorwerfbarkeit dieser Verursachung, die wiederum eine Normenverpflich-
tung voraussetzt; welche Rolle diese Elemente spielen, und welches Gewicht den
objektiven und den subjektiven Aspekten der Schuld beigemessen wird, h€angt frei-
lich von weiteren Elementen ihrer ethischen, juristischen und religiösen Kontexte ab.

2 Die Geschichte der Schuld

2.1 Schuld als Schuldnerschaft

In einer ber€uhmten Passage seiner Genealogie der Moral leitet Nietzsche den
Gedanken der Schuld aus dem „€altesten und urspr€unglichsten Personen-Verh€altnis“
her, „dem Verh€altnis zwischen K€aufer und Verk€aufer, Gl€aubiger und Schuldner“:
„Preise machen, Werthe abmessen, Äquivalente ausdenken, tauschen – das hat in
einem solchen Maasse das allererste Denken des Menschen pr€aoccupiert, dass es in
einem gewissen Sinne das Denken ist [. . .].“ (Nietzsche 1999, S. 306–7)

Wie die Altertumswissenschaften gezeigt haben, scheint ein Denken in Katego-
rien der Schuldnerschaft in der Tat das Verst€andnis des Menschen und seiner
Fehlbarkeit in den fr€uhen Hochkulturen zu pr€agen. Schon in den fr€uhen vedischen
Schriften, die zwischen 1500 und 1200 v. Chr. entstanden sind, wird die menschliche
Existenz als ein Zustand des Verschuldetseins verstanden, da das Leben nicht selbst
erzeugt, sondern nur geliehen ist (Graeber 2011, S. 56). Schuld entsteht also nicht
erst aus dem Empfangen einer Vorleistung im Wirtschaftsverkehr, sondern ist schon
die „Folge eines umf€anglichen Tausches, der das Leben selbst darstellt“ (Graetzel
2004, S. 12). Die R€uckzahlung dieser mit dem menschlichen Leben verbundenen
Schuld bedeutet jedoch nicht weniger als den Tod. Tieropfer haben in vielen Kul-
turen die Funktion tempor€arer Ratenzahlungen €ubernommen (Graeber 2011, S. 56).

Hier handelt es sich um eine Seinsschuld, eine mit der menschlichen Existenz
verkn€upfte Schuld, die mit der menschlichen Fehlbarkeit in Verbindung gebracht
wird, aber nicht mit moralischer Schuld aufgrund eigenen Tuns zu verwechseln ist.
Schuldbewusstsein in diesem Sinne ist vor allem ein Bewusstsein der mangelnden
menschlichen Autarkie, der grundlegenden Angewiesenheit auf die Vorleistungen
und das Wohlwollen menschlicher und nichtmenschlicher Instanzen. Aber auch die
Schuld im Sinne eines menschlichen Makels oder Fehlverhaltens setzt in zweierlei
Hinsicht den ontologischen Status des Schuldners voraus. Erstens erscheint die
mangelnde Autarkie selbst als menschlicher Makel, als Unvollkommenheit im
Vergleich zu den höheren Wesen, denen gegen€uber der Mensch verschuldet ist.
Und zweitens ergeben sich aus der Verschuldung Verpflichtungen gegen€uber den
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Vorfahren und Göttern, etwa als Pflicht zum Opfer und zur Einhaltung der Gesetze,
aus deren Verletzung dann €uberhaupt erst Schuld im Sinne eines auch individuell
zurechenbaren Fehlverhaltens entspringen kann.

2.2 Schuld bezogen auf Befleckung und Sünde

2.2.1 Schuld als objektive Befleckung und individuelle Fehlleistung:
zu den Schuld- und Schuldentlastungsdiskursen in der
griechischen Antike

Die lange Zeit verbreitete Vorstellung, der Mensch werde im homerischen Kontext
noch gar nicht als im eigentlichen Sinne schuldf€ahig betrachtet, da sein Geisteszu-
stand den Außeneinfl€ussen der Götter gegen€uber nicht abgrenzbar ist (Snell 1986,
S. 28), gilt mittlerweile als €uberholt. Freilich ist der Gedanke, dass jemand an einem
Übel schuld ist, im griechischen Kontext nicht mit dem tiefgehenden persönlichen
Vorwurf verbunden, den wir in der Moderne mit der moralischen Schuld als Willens-
schuld assoziieren. Mit kausaler Verschuldung ist jedoch Vorwerfbarkeit verbunden,
sofern keine Entschuldigungsgr€unde vorliegen (Williams 1993, S. 52): Jeder ist
schuld (αἴτιος) an dem Leid, das er verursacht. Dieses wird als Fehlverhalten
(ἁμαρτία) verstanden und mit intellektuellen Fehlleistungen in Verbindung ge-
bracht, die sowohl den Personen selbst als auch höheren Instanzen zugeschrieben
werden können. Mit Blick auf die Zuschreibung, aber auch Entlastung von indi-
vidueller Schuld werden bei Homer vier verschiedene Elemente ber€ucksichtigt
(Williams 1993, S. 55): (1) dass jemand durch sein Tun ein Übel herbeif€uhrte
(Urheberschaft); (2) dass er das beabsichtigte oder nicht (Vorsatz); (3) dass er sich
dabei in einem normalen Gem€utszustand befand oder nicht (Geisteszustand); (4) und
dass er Rede und Antwort stehen muss (Rechenschaftspflicht). Unter Ber€ucksichti-
gung dieser Elemente werden Schulddiskurse im homerischen Kontext oft als
Schuldentlastungsdiskurse gef€uhrt, indem Entschuldigungsgr€unde sowohl mit Blick
auf die konkreten Ursachen menschlichen Handelns als auch die allgemeine Verfas-
sung von Menschen und Göttern pr€asentiert werden. So behauptet Agamemnon in
der Ilias, er sei nicht schuld (aitios) an seinem Fehlverhalten gegen€uber Achilleus,
das vielmehr auf einen Zustand geistiger Betörung durch höhere Gewalten wie Zeus
zur€uckzuf€uhren sei, ein Zustand der Unzurechnungsf€ahigkeit, der aber sogar den
höchsten Göttern –wiederum aufgrund der Betörung durch andere Götter – zustoßen
könne (Homer 1957, S. 339).

Aischylos und Sophokles unterscheiden mit Blick auf das zweite Element des
Vorsatzes zwischen freiwilligem und unfreiwilligem Fehlverhalten. So bekennt
Prometheus, freiwillig (ἑκών) gefehlt zu haben (Aischylos 1988, S. 266–7), was in
diesem Kontext bedeutet, dass ihm durchaus bewusst war, dass er (aus Menschen-
liebe) einem göttlichen Gebot zuwider handelte. Im Unterschied zur sp€ateren Ethik
des Aristoteles, der die hier angewendeten Entschuldigungsgr€unde systematisiert,
geht es in den Tragödien des 6./5. Jh. jedoch bei weitem nicht nur um die Frage, ob
und warum jemand Tadel verdient und in welchem Maße. Die Frage der subjektiven
Schuld stellt sich in einem Kontext, in dem die Schuld eine weit €uber die individuelle
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Verantwortlichkeit hinausgehende Bedeutung hat und die gesamte Gemeinschaft
einbezieht. Handlungen wie Inzest, Mutter- und Vatermord stellen als monströse
Tabuverletzungen eine von der subjektiven Vorwerfbarkeit der Handlung unabh€an-
gige Befleckung dar, die durch subjektive Entschuldigungsgr€unde nicht getilgt
werden kann und sich auf die T€ater und ihre Gemeinschaft auswirkt, quasi wie
etwas Materielles, das durch unsichtbare Eigenschaften als sch€adliche Kraft wirkt
(Ricoeur 1988, S. 34). Schuldig zu sein, bedeutet mit Blick auf die objektive
Befleckung nicht, sich als Urheber der Tat zu wissen; die Urheberschaft von Ödipus`
Taten reicht in Sophokles` Tragödien weit hinter Ödipus zur€uck. Schuldig zu sein,
involviert jedoch, sich den Folgen der eigenen Handlungen zu stellen, die Buße zu
tragen und sich als Subjekt der Buße zu erkennen (Ricoeur 1988, S. 119). Objektive
und subjektive Schuld, aber auch objektive Schuld und subjektive Unschuld, werden
dabei ineinander verschr€ankt: Ödipus ist derjenige, der sich und die Gemeinschaft
durch ein ungeheuerliches Verbrechen befleckt, und gleichzeitig derjenige, dem
subjektiv wenig vorzuwerfen ist; so weist er Kreons Vorw€urfe mit dem Gegenvor-
wurf zur€uck, dieser sei schamlos, ihm eine Tat als Schuld vorzuhalten, die er
unwissentlich und ungewollt begangen habe (Sophokles 2002, 960–990 Orig.,
S. 455). Die Zur€uckweisung subjektiver Vorwerfbarkeit kann seine objektive Schuld
jedoch nicht aufheben; diese kann, wenn €uberhaupt, nur durch rituelle Reinigung der
Gemeinschaft, nicht durch subjektive Entschuldigung des einzelnen T€aters €uber-
wunden werden.

Nachdem der platonische Sokrates die Auffassung vertreten hatte, dass niemand
freiwillig etwas Schlechtes tut (Platon 1977, 345d-e, S. 177), entwickelt Aristoteles
die erste differenzierte Untersuchung von Schuld im Sinne von Vorwerfbarkeit, auf
deren Grundlage auch irrationales Verhalten getadelt werden kann (Kap. ▶Der
Begriff der Verantwortung in der Antike und im Mittelalter). Ganz allgemein geht
Schuld im Sinne von Vorwerfbarkeit auf Urheberschaft und Kontrolle zur€uck: F€ur alle
„Handlungen, deren Ursprung und Herr (ἀρχή καί κύριος) der Mensch ist, [deren]
Vollzug oder Nichtvollzug von ihm abh€angt, [. . .] ist er persönlich der Urheber
(αἴτιος)“ und verdient damit auch Lob und Tadel (Aristoteles 1984, 1222a 3–16,
S. 30). Wann und in welchem Maße eine Person als Urheber zu gelten hat, wird
anhand feinerer begrifflicher Unterscheidungen zwischen verschiedenen Graden und
Typen individueller Tadelbarkeit bemessen. Zum einen unterscheidet Aristoteles zwi-
schen der Tadelbarkeit der Handlung und der Tadelbarkeit der Person. Zum anderen
systematisiert er die Entschuldigungsgr€unde bei Handlungen. Eine Handlung ist nur
dann vorwerfbar, wenn sie freiwillig zustande kam. Der Begriff freiwillig (ἑκουσίως)
bezeichnet im Aristotelischen Rahmen jedoch nicht eine spezielle psychische oder
metaphysische F€ahigkeit wie der sp€atere Begriff des freien Willens, sondern dient als
ein negativer Sammelbegriff, der Handlungen bezeichnet, auf die zwei verschiedene
Kriterien des Nicht-Zurechenbaren nicht anwendbar sind: Zwang und Unwissenheit
(Aristoteles 2006, 1110a 1). Aus der Tadelbarkeit der Handlung folgt noch nichts
bez€uglich der Tadelbarkeit der Person. Im aristotelischen Rahmen können gute Men-
schen schlechteHandlungen begehen, etwa wenn die Ungunst der Umst€ande oder eine
Leidenschaft dazu f€uhren, dass jemand freiwillig etwas tut, was nicht seinem
Charakter entspricht (Aristoteles 2006, 1134a 16). Wer sich jedoch €uberlegt f€ur eine
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schlechte Handlung entscheidet (προαίρεσις), ist auf eine nicht nur akzidentelle
Weise Urheber der Handlung und bezeugt einen schlechten Charakter (Aristoteles
2006, 1111b 7). Aber auch irrationale Handlungen können der Person als persön-
liche Schuld zugerechnet werden. Aristoteles geht von der Annahme aus, dass wir,
obgleich unser Charakter auch durch Milieu und Erziehung geformt wird, durch
viele Einzelentscheidungen selbst aktiv an der Entwicklung von tugendhaften und
lasterhaften Lebensgewohnheiten beteiligt sind. Dabei st€utzt er sich auf seine Unter-
scheidung zwischen akzidentellen und wesentlichen Ursachen. Das Objekt, das die
Begierde auslöst, etwas Unrechtes zu tun – etwa das Geld den Diebstahl des Ge-
legenheitsdiebes –, ist f€ur Aristoteles nur die akzidentelle Ursache des Diebstahls.
Wesentliche Ursache ist die Untugend der Habsucht, die sich die Person durch
schlechte Gewohnheitsbildung selbst zugezogen hat. Auf dieser Grundlage ist
beispielsweise eine feige Handlung nicht wesentlich auf Angst, sondern auf die
Untugend der Feigheit und somit auf etwas von der Person selbst (Mit-)Erzeugtes
zur€uckzuf€uhren, w€ahrend die entsprechende Emotion, die Angst, von außen erzeugt
wird (Meyer 1993, S. 102–103).

2.2.2 Erbsünde und Willensschuld in der augustinischen Tradition
Auch in der j€udisch-christlichen Tradition gr€undet die menschliche Schuld auf dem
Verschuldetsein gegen€uber dem Schöpfergott, der uns die Existenz und die F€ahigkeit
verliehen hat, angemessen auf ihn zu reagieren (Kap.▶Der Begriff der Verantwortung
in der Antike und im Mittelalter). Die Begriffe S€unde (peccatum) und moralische
Schuld (culpa) bezeichnen in der augustinisch-christlichen Lehre die Verwerflichkeit
des Tuns, insofern es eine Übertretung der Gesetze Gottes darstellt. Diese Übertretung
ist jedoch nur vorwerfbar vor dem Hintergrund der vorg€angigen Verschuldung, in der
das Geschöpf gegen€uber dem Schöpfer steht: „Niemand aber schuldet etwas, das er
nicht empfangen hat. Doch wer etwas schuldet, wem schuldet er`s? Doch nur dem, von
dem er es empfing, wodurch er Schuldner ward [. . .]. Nun, so frage, was die s€undige
Kreatur schuldet, und du wirst finden: Die gute Tat. [. . .] Zahlt sie nicht durch
Erf€ullung der Gerechtigkeit, so zahlt sie durch Erleiden des Elends. In beiden F€allen
kommt der Schuldbegriff zu seinem Recht [. . .].“ (Augustinus 1962, S. 303)

Die Schuld, die durch das Vers€aumnis des Schuldners entsteht, wird im j€udisch-
christlichen Kontext anders gedacht als in dem der griechischen Tragödie. Es handelt
sich nicht prim€ar um eine Befleckung der Gemeinschaft, die einer Reinigung bedarf,
sondern um eine S€unde des je Einzelnen, die in einen Zustand f€uhrt, aus dem der
S€under nur durch Gott erlöst werden kann. Im Unterschied zur Befleckung bezieht
sich die S€unde auf eine verletzte Beziehung. Der S€under hat sich von Gott entfernt, er
hört nicht auf ihn (Ricoeur 1988, S. 56, 88). Diese Taubheit wird jedoch im Unter-
schied zur griechischen ἁμαρτία nicht als intellektuelle Fehlleistung verstanden. Da
das göttliche Denken und Planen nach j€udisch-christlicher Auffassung der mensch-
lichen Einsicht entzogen ist, findet sich schon im Kontext des Alten Testaments die
Vorstellung vom Gehorsam als einer F€ahigkeit des Menschen, unabh€angig von
seinem Kenntnisstand und seinem intellektuellen Vermögen auf Gott zu antworten
(Dihle 1982, S. 22). Die S€unde besteht in der mangelnden Ansprechbarkeit als solcher,
ob sich der Betreffende nun seiner Taubheit bewusst ist oder nicht. Entsprechend
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liegt die Aufgabe des Propheten darin, auch den M€achtigen ihre Situation zu
entdecken und in ihnen ein Schuldbewusstsein zu wecken (Ricoeur 1988, S. 118).

Schon der Mythos von Adams Fall legt ein Verst€andnis der Schuld als Ungehor-
sam gegen€uber Gott nahe und f€uhrt sie somit auf ein urspr€unglich persönliches
Vergehen zur€uck (Gr€atzel 2004, S. 33). An die Stelle des Ungehorsams tritt dann
in der christlich-augustinischen Tradition seit dem sp€aten 4. Jh. der Begriff des
Willens (voluntas). Der Wille bezeichnet bei Augustinus ein aktives Vermögen, sich
Gott zu- oder abzuwenden, das weder mit der Vernunft noch mit den Leidenschaften
zusammenf€allt (Augustinus 1962, S. 101). Augustinus geht in seinen fr€uhen Schrif-
ten davon aus, dass dieser Wille zur rationalen Seele gehört, dass er frei und in allen
Handlungen, aber auch schon in der Ausrichtung der Aufmerksamkeit bei der
Wahrnehmung aktiv ist. Daher ist der Mensch nicht prim€ar f€ur die Handlungen,
sondern f€ur die inneren Einstellungen verantwortlich, aus denen die Handlungen
resultieren. Denn der Mensch kann die Aufmerksamkeit auf die ewigen G€uter
richten und einsehen, dass sie größere Lust versprechen als die kurzfristigen Freuden
des Weltlichen. So kann er sich den sinnlichen Gel€usten entziehen (Augustinus
1962, S. 41–47). Menschliches Fehlverhalten geht also auf den mangelnden Willen
zur€uck, trotz besserem Wissen die mit der Gabe des menschlichen Lebens und der
menschlichen Natur verbundene Verpflichtung zu ihrem rechten Gebrauch einzu-
lösen. Dieses Fehlverhalten muss sich nicht €außerlich manifestieren, sondern liegt
schon im fehlgeleiteten Willen. Mit dieser Lehre löst Augustinus in seiner SchriftDe
libero arbitrio (393–395) das Theodizeeproblem, wie ein guter und gerechter Gott
menschliches Leiden zulassen kann. Leiden muss als Strafe verstanden werden, setzt
also eine (meist innere) moralische Verschuldung der Leidenden voraus.

Die Leiden unschuldiger Kleinkinder können jedoch schwerlich als Strafe f€ur
ihren fehlgeleiteten Willen verstanden werden. Dieses Problem löst Augustinus in
den Schriften nach 395, zu denen auch der dritte Teil von De libero arbitrio zu
z€ahlen ist, wiederum mit seiner Lehre von der Erbschuld und der Gnadenlehre.
Urspr€unglich ist der Mensch als freies Wesen ohne Unvollkommenheit erschaffen
worden. Seine heutige Verfassung resultiert aus der Strafe f€ur die Urs€unde (peccatum
originale) Adams, die sich als Erbschuld auf die Nachkommen erstreckt. Denn
aufgrund der Urs€unde wurden die Erkenntnisf€ahigkeiten und der freie Wille des
Menschen besch€adigt, er wurde hilflos gegen die Begierden. Der S€undenfall schnei-
det somit die menschliche Natur in zwei grundverschiedene Zust€ande, einen vor und
einen nach der Verderbnis. Gegen die Pelagianer argumentiert Augustinus, dass der
Mensch seine urspr€ungliche moralische Autonomie eingeb€ußt hat: Er kann nicht
mehr von sich aus das Gute wollen und tun, sondern nur aufgrund göttlicher Gnade.
Das betrifft ausdr€ucklich auch das „Verlangen nach Gnadenhilfe“ (Augustinus 1955,
S. 161): „Durch [Gnade] allein n€amlich wird der Mensch vom Bösen erlöst und
ohne sie vollf€uhrt er €uberhaupt nichts Gutes, sei es in Gedanken, im Wollen, in der
Liebe oder in der Tat.“ (Augustinus 1955, S. 163)

Das menschliche Streben nach Gl€uck und der Wunsch nach moralischer Auto-
nomie erscheinen nun als Bestrebungen, die zwar mit der menschlichen Natur
untrennbar verbunden sind, deren Erf€ullung jedoch infolge der Erbschuld nicht mehr
im Bereich der bewussten menschlichen Wahl liegt. Augustinus` Lehre von der
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menschlichen Schuld interpretiert die alte Vorstellung von einer quasi ontologischen,
mit der menschlichen Natur als solcher verbundenen Schuld (die Erbschuld) um in
den Gedanken einer moralischen, da individuellen T€aterschuld (der Urs€unde
Adams), die aber gleichwohl der menschlichen Natur als solcher, nicht dem Indivi-
duum zugerechnet wird (Augustinus 1955, S. 173). Die Widerspr€uchlichkeit dieser
Verbindung forderte schon die Pelagianer zu der Kritik heraus, es sei mit Gottes
Gerechtigkeit unvereinbar, vomMenschen eine sittliche Vollkommenheit zu fordern,
zu der er aus sich heraus ohne die göttliche Gnade unf€ahig sei. Augustinus wiederum
versch€arft in seinen Sp€atschriften im Zusammenhang eines erfolgreichen Macht-
kampfes mit dem Pelagianismus die Lehre von der Erbschuld durch die Lehre vom
Auserw€ahltsein weniger f€ur die Gnade und der Verdammnis der anderen: „Denn
entweder leben sie unter dem Joch der S€unde, die sie sich urspr€unglich durch die
Geburt zugezogen haben, und scheiden aus diesem Leben mit jener Erbschuld
belastet, die nicht durch die Wiedergeburt nachgelassen ist, oder sie haben durch
ihren freien Willen noch obendrein andere S€unden hinzugef€ugt [. . .].“ (Augustinus
1955, S. 229)

2.3 Zur Rationalisierung, Individualisierung und Moralisierung
der Schuld in der Moderne

Auch in der Neuzeit bewegt sich die Diskussion des Schuldbegriffs zun€achst noch in
dem theologischen Rahmen, der durch die Lehrinhalte der Erbs€unde, Gnade, Strafe
und S€undenvergebung abgesteckt war. W€ahrend Erasmus, ohne die Gnadenlehre
und die Erbschuldthese in Zweifel zu ziehen, gegen€uber Luther die individuelle
Schuld durch den freien Willen hervorhebt (Erasmus 1969), betont Luther ganz im
Geiste von Augustinus, dass uns die göttlichen Gebote nicht gegeben werden, weil
wir sie selbst erf€ullen könnten, sondern weil wir durch sie unseren Bedarf an gött-
licher Hilfe erkennen können (Hare 1999, S. 252). Zwar wird uns die mit der
Erbs€unde auf die Menschen €ubertragene Schuld mit der Taufe durch Christus
erlassen, aber die Begierde bleibt als Folge der Erbs€unde; sie bewegt und verblendet
uns, eigene Schuld auf uns zu laden. Dabei unterscheiden sich die protestantischen
Schulen mit Blick auf die Rolle, die dem Glauben und der inneren Umkehrung bei
der Tilgung der Schuld beigemessen werden.

Im Kontext der reformatorischen Traditionen wird die menschliche Person in der
Neuzeit aber auch zunehmend von ihrer eigenen T€atigkeit und Selbstverantwortung
her verstanden, die sich im Gewissen reflektiert. Unter diesem Gesichtspunkt verliert
die Anbindung an die kollektive Erbschuld an Bedeutung, w€ahrend die Rechtferti-
gung des Individuums vor Gott, vertreten durch das eigene Gewissen, an Gewicht
gewinnt. John Locke gr€undet personale Identit€at auf dem selbstbewussten Mitwissen
des eigenen Handelns, das als Sorge um das eigene Seelenheil dabei mehr oder
weniger bewusst die Situation des J€ungsten Gerichts antizipiert (Lotter 2006). In
dem Maße, in dem Gott zur€ucktritt und das eigene Gewissen die Funktion des
Richters €ubernimmt, entsteht der Gedanke eines Subjekts, das epistemisch und, im
Anschluss an Kant, auch moralisch autonom handeln kann und die relevanten
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normativen Voraussetzungen seines Handelns vollst€andig zu erkennen und selbst zu
verantworten f€ahig ist.

Im Kontext der Naturrechtslehren entwickelt sich dann im achtzehnten Jahrhun-
dert eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Schuldbegriff, die sich,
ausgerichtet an Kategorien des römischen Rechts, auf die subjektiven Grundlagen
der Imputation/Zurechnung von Handlungen bezieht. In der naturrechtlichen Dis-
kussion spielt der Gedanke der Seins- oder Erbschuld der Menschheit keine Rolle
mehr, was sich auch auf die moralphilosophische Diskussion auswirkt; schuldig
(demeritum) wird eine Person bei Kant durch Handlungen, die ihr als „Urheberin
(causa libera)“ zugerechnet werden können und mit denen sie hinter dem zur€uck-
bleibt, was die Schuldigkeit (debitum) hinsichtlich der Gesetze erfordert (Kant 1968,
S. 227). Voraussetzung ist die sittliche Autonomie der praktischen Vernunft, auf-
grund derer eine Person sich selbst das Sittengesetz gibt, sowie die Willensfreiheit,
aufgrund derer die Person in ihren subjektiven Maximen durchaus von dem abwei-
chen kann, was sie als ihre Schuldigkeit weiß. Das gilt nicht nur f€ur die rechtliche,
sondern auch f€ur die moralische Schuld; sie wird vor dem Gerichtshof des Ge-
wissens verhandelt. Auch Hegel grenzt in seiner Rechtsphilosophie den Begriff der
Schuld im bloß kausalen Sinne von der „wahrhaften Schuld“ ab, die dem Einzelnen
rechtlich und moralisch zugerechnet werden kann: „dass ich schuld an etwas bin,
macht noch nicht, dass mir die Sache imputiert werden könne“ (Hegel 1970, § 115,
S. 216). Vielmehr liegt das moderne „Recht des Willens“ darin, „in seiner Tat nur
dies als seine Handlung anzuerkennen und nur an dem schuld zu haben [. . .] was
davon in seinem Vorsatze lag. –Die Tat kann nur als Schuld des Willens zugerechnet
werden“ (Hegel 1970, § 117, S. 217).

Im Lichte dieser modernen Deutung des handelnden Menschen als eines autono-
men Subjekts, das schuldf€ahig ist, weil und insoweit es frei sein Handeln bestimmt,
kann Hegel die Frage, ob Ödipus schuldig ist, eindeutig beantworten: Ödipus sei
nicht als Vatermörder anzuklagen, weil er nicht wissen konnte, was er tat, seine Tat
ihm daher auch nicht als Schuld zuzurechnen sei (Hegel 1970, § 117, S. 217). Dabei
blendet Hegel aus, dass in den Ödipus-Dramen die objektive Befleckung, die Ödipus
mit seiner unwissentlichen und unvors€atzlichen Handlung auf sich l€adt, keinesfalls
mit der moralischen Vorwerfbarkeit seines Handelns gleichgesetzt wird, auch wenn
das Verh€altnis beider Formen von Schuld bei Sophokles begrifflich ungekl€art bleibt.

2.4 Moralische Befleckung, metaphysische und kollektive Schuld

Die Verschr€ankung von objektiver Schuld und subjektiver Unschuld in den antiken
Ödipus-Dramen mutet uns heute ebenso inkoh€arent und widerspr€uchlich an wie der
Gedanke einer aus Adams Urs€unde herr€uhrenden Erbschuld. Wie kann ein Mensch
Schuld tragen f€ur etwas, auf das er keinen Einfluss nehmen konnte? Der Glaube, das
moderne Verst€andnis von Schuld als moralischer Vorwerfbarkeit sei das eigentliche
und „wahre“, gereinigt von vormaligem Aberglauben, Unsinn und „menschen-
unw€urdigen“ christlichen Vorstellungen (Schn€adelbach 2000), beruht auf der Sicht
des einzelnen Menschen als einem voraussetzungslosen Wesen, dessen moralische
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Identit€at allein selbst gemacht ist, und der Gleichsetzung von Schuld mit persönli-
cher (moralischer oder rechtlicher) Vorwerfbarkeit. Der Zugewinn an Pr€azision, den
eine wichtige Dimension der Schuld, die moralische Schuld, hierdurch gewinnt,
wird jedoch dadurch erkauft, dass viele der mit unserer durchaus nicht vorausset-
zungslosen Existenz verbundenen Schuldgef€uhle und Schuldzuschreibungen un-
verst€andlich werden (Gr€atzel 2004, S. 10). Auch in der modernen Welt entwickelt
sich menschliches Tun und Lassen aus einer Vorgeschichte und Zugehörigkeit zu
Kollektiven, denen wir unsere Weltanschauungen, W€unsche, Gewohnheiten und
Einstellungen verdanken; damit sind wir jedoch auch immer schon irgendwie in
Schuldzusammenh€ange verstrickt. Hier stößt der moderne moralische Schuldbegriff
an seine Grenzen. Mit Blick auf das Alltagsleben ist er ungeeignet, Formen mora-
lischer Verantwortung und Verpflichtung zu begreifen, die sich daraus ergeben, dass
wir Sch€aden und Verletzungen verursachen und damit Schuld auf uns laden, ohne
dass uns unser Tun oder Lassen vorwerfbar w€are. Und mit Blick auf unsere Zuge-
hörigkeit zu Gruppen, Institutionen, Nationen und anderen Kollektiven ist er nur
begrenzt geeignet, Kollektivschuldph€anomene (Kap. ▶Kollektive Verantwortung)
wie Schuldzuschreibungen und Schuldgef€uhle im Zusammenhang mit historischem
Unrecht zu verstehen (Kap. ▶Historische Verantwortung).

In der Praxis gehen wir heute wohl nicht anders als in der Antike davon aus,
dass wir nicht nur an dem „schuld“ sind, was wir vors€atzlich oder fahrl€assig
herbeif€uhren, sondern auch an vielem mehr; und wir erkennen Verpflichtungen
an, die sich hieraus ergeben. Dabei kommt der eigenen kausalen Rolle bei der
Erzeugung von Leid eine zentrale Bedeutung zu. Moralphilosophen, deren Per-
spektive allein von der modernen Philosophie gepr€agt ist, haben diese alltags-
ethischen Zuschreibungen von Schuld ohne Vorwerfbarkeit lange Zeit ignoriert.
Erst aus der „unzeitgem€aßen“ Perspektive des stark von der Antike beeinflussten
Philosophen Bernard Williams wurde man auf Ph€anomene aufmerksam wie das
des Lastwagenfahrers, der ein Kind €uberf€ahrt, das unerwartet auf die Straße
springt, und der sich schuldig f€uhlt, auch wenn ihm keine Fahrl€assigkeit vorzu-
werfen ist. Hier deckt sich die Perspektive des Handelnden nicht mit der des
Beobachters; und sein Schuldbewusstsein – Williams bezeichnet es als Agent-
Regret – ist nicht notwendig mit dem Glauben verbunden, er verdiene Tadel
(Williams 1981, S. 28). Es ist aber auch nicht mit bloßer Traurigkeit oder
Entsetzen €uber den Unfall zu verwechseln, denn es bezieht sich auf die eigene
kausale Rolle: Der T€ater f€uhlt sich schuld an dem Tod des Kindes, obgleich er
ihn weder wollte noch fahrl€assig in Kauf genommen hat. Wie Williams argu-
mentiert, w€urden wir unserer Alltagsethik schwerlich gerecht werden, wenn wir
uns das Ph€anomen des Agent-Regret als ein „irrt€umliches“ Schuldgef€uhl weg-
erkl€aren w€urden, so als beruhten solche Schuldgef€uhle auf der falschen Ein-
sch€atzung, man habe etwas falsch gemacht, obgleich man tats€achlich nichts
falsch gemacht hat. Wer einen Tod verursacht, unterliegt keinem Irrtum, wenn
er sich schuldig f€uhlt, ohne fahrl€assig gehandelt zu haben, und wir w€urden es
auch als unangebracht empfinden, wenn eine Person, die unter solchen Umst€an-
den den Tod einer andern verursacht, jegliche Schuld von sich weisen w€urde,
obgleich es von Seiten Dritter abwegig w€are, ihr Vorw€urfe zu machen.
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Auch Menschen, die in einer Gesellschaft leben, deren Strukturen sie als unge-
recht empfinden, entwickeln oft Gef€uhle der Mitschuld oder Korrumpiertheit, gerade
wenn sie den Verh€altnissen nicht zustimmen, sondern sie innerlich ablehnen, im
Wissen, dass sie gleichwohl von der Ungerechtigkeit, etwa als Mitglied einer
privilegierten Schicht, profitieren. Dieses Ph€anomen hat mehr mit der antiken
Vorstellung von Schuld im Sinne einer objektiven Befleckung als mit dem modernen
Gedanken der moralischen Schuld gemein. Auch das Gef€uhl des Korrumpiertseins
ist nicht immer mit Selbstvorw€urfen bez€uglich eigener falscher Entscheidungen
verbunden; eher dr€uckt sich darin das Bewusstsein eines falschen oder unvollkom-
menen Lebens aus. Wer sich so befleckt f€uhlt, dessen Leben ist in einem wichtigen
Aspekt missraten – ohne dass dieses Missraten der Person selbst vorwerfbar w€are.
Insofern der Einzelne hier gerade nicht glaubt, voraussetzungsfrei sein eigenes
Leben bestimmen zu können, sondern das Gef€uhl hat, in einem Schuldgeflecht
verfangen zu sein, das die eigene F€ahigkeit tr€ubt, andere Möglichkeiten wahrneh-
men und wollen zu können, w€are seine Wahrnehmung eher mit dem Konzept der
Erbs€unde erfassbar als mit dem der moralischen Schuld – vorausgesetzt, wir könnten
diesem Konzept einen s€akularen Sinn geben, was jedoch auf der Grundlage des
modernen Menschenbildes nicht ohne Weiteres möglich ist.

Noch auff€alliger ist das Missverh€altnis zwischen einem Schuldbegriff, der Schuld
auf individuelle T€aterschaft reduziert, und Schuldzuschreibungen im Zusammen-
hang monströser kollektiver Großverbrechen wie des Holocausts. Diese Schuld als
Summe subjektiver moralischer Schuld zu verstehen, etwa als Schuld von Hitler plus
Schuld von Goebbels, addiert mit der subjektiven Verschuldung aller anderen
individuellen T€ater, ist schwerlich möglich; die moralische und juridische Schuld
Einzelner, so groß man sie auch immer bemessen mag, steht in keinem Verh€altnis zu
dem Ausmass der realen Schuld, der monströsen Unmenschlichkeit und dem Leiden
der Opfer und ihrer Nachkommen. Aus der Diskrepanz zwischen realer Schuld und
moralisch zurechenbarer subjektiver T€aterschuld ist faktisch eine kollektive Schuld
geworden, die sich in der Außen-, aber auch der Selbstwahrnehmung als Erbschuld
auf weitere Generationen von Deutschen erstreckt. Im Lichte des modernen Schuld-
begriffes ist es jedoch unklar – und schwerlich kl€arbar –, wie diese Schuld €uberhaupt
zu begreifen ist.

Freilich folgt aus dem bloßen Faktum, dass eine Schuld an dem Holocaust und
den deutschen Kriegsverbrechen auf diffuse Weise auch Personen zugeschrieben
oder von ihnen selbst empfunden wird, die nicht an Verbrechen beteiligt waren oder
nachfolgenden Generationen angehören, noch nicht, dass solche Zuschreibungen
auch berechtigt sind. So wie Sophokles` Ödipus schroff die moralischen Vorw€urfe
Kreons zur€uckweist, der mit der Moralisierung der Schuld seine eigenen politischen
Pl€ane verfolgt, so haben Deutsche sp€aterer Generationen allen Grund, moralische
Vorhaltungen f€ur Taten, die ihnen nicht persönlich zuzurechnen sind, als Kategorien-
fehler und unzul€assige Erpressungsmanöver zur€uckzuweisen. Aber w€are es umge-
kehrt angemessen, das Schuldbewusstsein derjenigen, die nicht selbst aktiv an
Verbrechen teilgenommen haben, f€ur irrational zu erkl€aren und ihnen jegliche
Schuld abzusprechen, wie es einer konsequenten Anwendung des Verst€andnisses
von Schuld als moralischer T€aterschuld entsprechen w€urde?
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Karl Jaspers hat in seiner ber€uhmten Schrift Die Schuldfrage 1946 versucht, die
Diskrepanz zwischen dem modernen moralischen Schuldbegriff und der histori-
schen Wirklichkeit durch die Unterscheidung zwischen krimineller, politischer,
moralischer und metaphysischer Schuld zu €uberbr€ucken. W€ahrend der Einzelne
keine kriminelle oder moralische Schuld in Bezug auf Verbrechen tr€agt, die im
Namen des Staates begangen wurden, haftet er politisch f€ur die Folgen staatlicher
Handlungen (Jaspers 1946, S. 32). Er empfindet aber vielleicht auch Schuldgef€uhle,
wenn er es vers€aumt hat, Solidarit€at zu zeigen, auch wenn dies den Opfern nichts
gen€utzt und ihn selbst in Lebensgefahr gebracht h€atte. Jaspers bezeichnet dies als
„metaphysische“ Schuld, da es sich nicht um ein moralisch vorwerfbares Vers€aum-
nis handelt, aber um eine Schuld, die sich aus einem in der Natur des Menschen
verankerten Gef€uhl einer Verpflichtung ergibt: der Verpflichtung zur Solidarit€at
zwischen Menschen als Menschen, „welche einen jeden mitverantwortlich macht
f€ur alles Unrecht und alle Ungerechtigkeit in der Welt“ (Jaspers 1946, S. 31).

Der Begriff der „metaphysischen Schuld“ ist ein interessanter Versuch, auf der
Grundlage der modernen Vorstellung, dass sich Schuld nur aus Handlungen und
Unterlassungen ergeben kann, die in der eigenen Macht liegen, die engen Grenzen
des moralischen Schuldbegriffes zu €uberschreiten. Er ist jedoch ungeeignet, Schuld-
zuschreibungen und Schuldgef€uhle nachfolgender Generationen zu erfassen. Einer-
seits hat er sehr anspruchsvolle universalistische Pr€amissen: Er setzt eine gef€uhlte
allgemeine Solidarit€atsverpflichtung von Menschen gegen€uber Menschen voraus,
die weit €uber das hinausreicht, wozu sie moralisch verpflichtet sind. Andererseits ist
er nicht anwendbar auf Personen, die nicht h€atten eingreifen können, weil sie noch
gar nicht geboren waren, die aber gleichwohl so etwas wie eine Erbschuld empfin-
den. Solche Schuldgef€uhle können ausgehend vommodernen Schuldverst€andnis nur
als Irrtum, als Verwechslung von Schuld mit anderen Gef€uhlen betrachtet werden,
wie es Michael Schefczyk konsequenterweise vorschl€agt: „Das Gef€uhl der morali-
schen Kollektivschuld von Personen, die keine Pflichten verletzt haben, w€are [. . .] in
Wahrheit a) ein Gef€uhl von Trauer oder Entsetzen €uber ein historisches Ereignis,
verbunden b) mit der Überzeugung, dass das Wissen €uber dieses Ereignis die Art
pr€agt, in der Mitglieder des betreffenden Kollektivs von Anderen wahrgenommen
und behandelt werden.“ (Schefczyk 2012, S. 177)

Da alle neueren Versuche, Schuld nicht nur als moralische Schuld zu verstehen,
vom modernen Schuldverst€andnis ausgehen, laufen sie letztlich darauf hinaus, auch
die Schuldph€anomene, die nicht als T€aterschuld zu verstehen sind, doch auf eigene
moralisch vorwerfbare Entscheidungen zur€uckzuf€uhren. So hat Larry May das
Ph€anomen interpretiert, dass die Zugehörigkeit zu Gruppen, die an sch€adlichen
Aktivit€aten teilnehmen, bei den Mitgliedern oft Schuldgef€uhle hervorruft. Diese
Schuld, die er in Anlehnung an Jaspers als „metaphysische“ bezeichnet, bezieht sich
nach May nicht direkt auf eigene Handlungen oder Unterlassungen, sondern auf die
eigene Identit€at, beispielsweise den Umstand, dass man Deutscher ist. Gleichwohl
leitet auch May in Anlehnung an den existentialistischen Ansatz Sartres die mit
dieser Identit€at verbundene Schuld aus freien individuellen Entscheidungen her, in
diesem Falle nicht aus Entscheidungen zu eigenen Handlungen, sondern aus Ein-
stellungen gegen€uber der Gruppe, die sich die Gruppenmitglieder selbst zuschreiben
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m€ussen: Wer mit anderen gewisse Einstellungen wie Rassismus teilt, f€uhlt sich zu
Recht mitverantwortlich f€ur Gewaltakte, die von anderen Personen aufgrund dieser
Einstellungen begangen werden. Und das ist nach May nicht nur deshalb berechtigt,
weil man sich leicht vorstellen kann, dass man selbst diese Gewaltakte h€atte begehen
können, sondern vor allem deswegen, weil man sich die Einstellungen, die bei
anderen zur Gewalt gef€uhrt haben, selbst zuschreiben muss: „Metaphysical guilt is
based not on a narrow construal of what one does, but rather on the wider concept of
who one chooses to be.“ (May 1991, S. 241) Auf diese Weise werden kollektive
Schuld und moralische Befleckung auch mit modernen Paradigmen beschreibbar,
aber f€ur den Preis, dass man sie letztlich doch auf moralische Vorwerfbarkeit
reduziert. Dadurch bietet sich auch als Umgang mit Schuld letztlich nur moralische
Kritik oder Selbstkritik an. Da die moderne Ethik keine Tragik zulassen kann, bleibt
ihr auch die Dimension der kollektiven Reinigung und der Versöhnung, die f€ur das
antike Schuldverst€andnis und das christliche pr€agend waren, verschlossen.

3 Zusammenfassung

Ausgehend von der Verschr€ankung objektiver Schuld und subjektiver Entschuld-
barkeit in der klassischen Antike und dem augustinischen Gedanken der Erbschuld
wurde die Entwicklung hin zum modernen moralischen Schuldbegriff nachvollzo-
gen, der auf der Fiktion eines autonomen und moralisch unabh€angigen Subjekts
basiert, dessen Schuld sich allein aus eigenem Handeln, nicht etwa aus seiner
Vorgeschichte oder seiner Zugehörigkeit ergeben kann. Die Möglichkeit einer
Schuld, die jemand auf sich l€adt oder erbt, ohne selbst etwas falsch gemacht zu
haben, erscheint im Lichte unseres heutigen Schuldbegriffes wie ein hölzernes
Eisen. Das macht es heute schwer, Schuldph€anomene wie die Kollektivschuld bei
Großverbrechen zu verstehen, die sich nicht auf T€aterschuld reduzieren lassen. Auch
der existentialistische Versuch, Schuld nicht nur als moralische T€aterschuld zu
denken, sondern auf die eigene Identit€at und Mitgliedschaft in Kollektiven zur€uck-
zuf€uhren, bleibt dem modernen Schema verpflichtet und steigert es noch. Wir
stecken in dem Dilemma fest, dass wir die antiken und christlichen Schuldauffassun-
gen als solche nicht mehr verstehen können, auch wenn sie auf viele Aspekte unseres
Lebens anwendbar sind, die im Lichte des modernen Schuldbegriff unverst€andlich
erscheinen. Dieser hingegen erscheint uns klar und evident, er kann uns aber nur
begrenzt unser Leben begreiflich machen.
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